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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Fernsteuerung eines medizinischen Gerätes

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fern-
steuerung von mindestens einem medizinischen Gerät,
wobei man das zu bedienende medizinisches Gerät mit-
tels einer mobilen Bedienungseinheit drahtlos steuert.
Um das Verfahren derart weiterzubilden, daß auf kon-
struktiv einfache Weise sichergestellt werden kann, daß
eine Fernbedienung nur bei Anwesenheit der Bedie-
nungseinheit im gleichen Raum wie das zu bedienende
medizinische Gerät möglich ist, wird erfindungsgemäß

vorgeschlagen, daß man das zu bedienende Gerät mit
einem Funkempfänger und einem Infrarotsender kop-
pelt und die mobile Bedienungseinheit mit einem Funk-
sender und einem Infrarotempfänger ausstattet, und
daß man Steuerbefehle von der mobilen Bedienungs-
einheit über eine Funkverbindung an den Funkempfän-
ger überträgt und Infrarotsignale von dem Infrarotsen-
der über eine Infrarotverbindung an die mobile Bedie-
nungseinheit überträgt. Außerdem betrifft die Erfindung
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Fern-
steuerung von mindestens einem medizinischen Gerät,
wobei man das zu bedienende medizinische Gerät mit-
tels einer mobilen Bedienungseinheit drahtlos steuert.
[0002] Die Erfindung betrifft außerdem eine Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens.
[0003] Medizinische Geräte, beispielsweise Operati-
onstische, endoskopische Geräte, Hochfrequenz-Chir-
urgiegeräte, aber auch bildgebende Apparate, werden
in zunehmendem Umfange mittels mobiler Bedienungs-
einheiten gesteuert. In vielen Fällen sind die Bedie-
nungseinheiten über ein Kabel mit dem mindestens ei-
nen zu bedienenden Gerät verbunden. Es sind auch
medizinische Geräte bekannt, die über eine Infrarot-
oder Funkverbindung ferngesteuert bedienbar sind.
[0004] Die Bedienung unter Zuhilfenahme einer Infra-
rotverbindung hat den Vorteil, daß keine elektromagne-
tische Störstrahlung erzeugt wird. Außerdem können In-
frarotverbindungen auf konstruktiv einfache Weise er-
zielt werden. Die Übertragung von Signalen mittels ei-
ner Infrarotverbindung ermöglicht allerdings nur sehr
begrenzte Datenübertragungsraten, und optisch un-
durchlässige Hindernisse unterbinden eine Datenüber-
tragung.
[0005] Erfolgt die Fernsteuerung eines zu bedienen-
den medizinischen Gerätes mittels einer Funkverbin-
dung, so hat dies den Vorteil, daß damit sehr hohe Da-
tenübertragungsraten erzielt werden können. Eine
Funkverbindung zwischen der mobilen Bedienungsein-
heit und dem medizinischen Gerät zeichnet sich außer-
dem durch eine große Reichweite aus. Nachteilig an ei-
ner Funkverbindung ist es jedoch, daß die Verbindung
zwischen der Bedienungseinheit und dem zu bedienen-
den Gerät in vielen Fällen selbst dann erhalten bleibt,
wenn das Gerät aus dem Raum, in dem es zuvor mittels
der Bedieneinheit bedient wurde, entfernt wird. Damit
besteht die Gefahr, daß mittels der als separate Bauein-
heit ausgebildeten Bedienungseinheit irrtümlicherweise
medizinische Geräte bedient werden, deren Bedienung
nicht beabsichtigt war und die von der Bedienungsper-
son in diesem Moment auch nicht beaufsichtigt werden.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Fernbedienung ei-
nes medizinischen Gerätes der eingangs genannten Art
derart weiterzubilden, daß auf konstruktiv einfache Wei-
se sichergestellt werden kann, daß eine Fernbedienung
nur bei Anwesenheit der Bedienungseinheit im gleichen
Raum wie das zu bedienende medizinische Gerät mög-
lich ist.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der
eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, daß man das zu bedienende Gerät mit einem Funk-
empfänger und einem Infrarotsender koppelt und die
mobile Bedienungseinheit mit einem Funksender und
einem Infrarotempfänger ausstattet, und daß man Steu-
erbefehle von der mobilen Bedienungseinheit über eine

Funkverbindung an den Funkempfänger überträgt und
Infrarotsignale von dem Infrarotsender über eine Infra-
rotverbindung an die mobile Bedienungseinheit über-
trägt.
[0008] In die Erfindung fließt der Gedanke mit ein, daß
durch Übertragung von Infrarotsignalen auf konstruktiv
einfache Weise die Anwesenheit der Bedienungseinheit
in dem Raum geprüft werden kann, in dem sich auch
das zu bedienende medizinische Gerät befindet. Die In-
frarotsignale können hierbei ein Kontrollsignal ausbil-
den, das von der Bedienungseinheit empfangen wird.
Hierzu umfaßt die Bedienungseinheit einen Infraro-
tempfänger. Die begrenzten Datenübertragungsraten,
die über die Infrarotverbindung erzielt werden können,
stellen keine Einschränkung der Bedienbarkeit des Ge-
rätes dar, da über die Infrarotverbindung vor allem Si-
gnale zur Anwesenheitskontrolle übertragen werden.
Steuersignale zur Bedienung des medizinischen Gerä-
tes werden über die Funkverbindung zwischen der Be-
dienungseinheit und dem Funkempfänger übertragen,
der seinerseits mit dem zu bedienenden medizinischen
Gerät gekoppelt ist. Die Funkverbindung kann hierbei
sehr stabil ausgebildet werden und ermöglicht die Über-
tragung von Daten mit hohen Übertragungsraten.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
den Betrieb der Bedienungseinheit mit geringem Strom-
verbrauch, da der Funksender und der Infrarotempfän-
ger nur einen geringen Stromverbrauch aufweisen. Die
Energieversorgung der mobilen Bedienungseinheit
kann daher auf einfache Weise mittels Batterien erfol-
gen.
[0010] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
vorgesehen, daß Steuersignale erst dann per Funk von
der Bedienungseinheit an den Funkempfänger über-
tragbar sind, wenn zuvor die Bedienungseinheit ein In-
frarotsignal empfangen hat. Das empfangene Infrarot-
signal kann beispielsweise zur Freigabe des Funksen-
ders herangezogen werden, der durch den Empfang
des Infrarotsignals in die Lage versetzt wird, Steuersi-
gnale per Funk auszusenden, während er vor dem Emp-
fang des Infrarotsignals gesperrt ist. Die Übertragung
eines Steuerbefehls setzt also bei dieser bevorzugten
Ausführungsform den vorherigen Empfang eines Infra-
rotsignals voraus, wobei von der Bedienungseinheit ein
Infrarotsignal nur dann empfangen werden kann, wenn
zwischen der Bedienungseinheit und dem Infrarotsen-
der eine Sichtverbindung besteht.
[0011] Von Vorteil ist es, wenn man nach dem Emp-
fang eines Infrarotsignales von der Bedienungseinheit
ein Bestätigungssignal aussendet und Steuerbefehle
zur Bedienung des medizinischen Gerätes erst dann
ausführt, wenn der Empfang von Infrarotsignalen von
der Bedienungseinheit bestätigt wurde. Damit ist auf
konstruktiv einfache Weise sichergestellt, daß Steuer-
befehle nur dann ausgeführt werden, wenn sich die Be-
dienungseinheit im selben Raum wie der Infrarotsender
befindet, da ansonsten keine Sichtverbindung und da-
mit auch keine Infrarotverbindung zwischen dem Infra-

1 2



EP 1 480 180 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rotsender und der Bedienungseinheit hergestellt wer-
den kann.
[0012] Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen
sein, daß Steuerbefehle von einer Signalverarbeitungs-
einheit nur dann verarbeitbar sind, nachdem dieser zu-
vor der Empfang von Infrarotsignalen durch die Bedie-
nungseinheit bestätigt wurde.
[0013] Von besonderem Vorteil ist es, wenn man wie-
derholt Infrarotsignale an die Bedienungseinheit über-
trägt und vorzugsweise auch überwacht, ob die Bedie-
nungseinheit den Empfang von Infrarotsignalen bestä-
tigt. Es kann beispielsweise vorgesehen sein, daß man
periodisch Infrarotsignale aussendet, beispielsweise im
Abstand von etwa 5 s bis etwa 30 s, vorzugsweise im
Abstand von 10 s. Eine Steuerung des mindestens ei-
nen zu bedienenden medizinischen Gerätes mittels der
Bedienungseinheit kann dann vorzugsweise nur in dem
Falle erfolgen, daß die Bedienungseinheit den Empfang
der periodisch ausgesendeten Infrarotsignale bestätigt.
Hierbei kann vorgesehen sein, daß die Bestätigung des
Empfangs von Infrarotsignalen in periodischen Zeitab-
ständen zu erfolgen hat. Als besonders günstig hat es
sich erwiesen, wenn eine Bestätigung des Empfangs
von Infrarotsignalen zu erfolgen hat, nachdem eine vor-
gebbare Anzahl von Infrarotsignalen ausgesendet wur-
de. Bei einer konstruktiv besonders einfachen Ausge-
staltung ist vorgesehen, daß von der Bedienungseinheit
jedes ausgesendete Infrarotsignal bestätigt werden
muß.
[0014] Das Bestätigungssignal kann von der Bedie-
nungseinheit in Form eines Funksignales ausgesandt
werden.
[0015] Alternativ kann vorgesehen sein, daß man die
Bedienungseinheit mit einem Infrarotsender ausstattet
und das Bestätigungssignal in Form eines Infrarotsigna-
les aussendet. Letzteres kann dann von einem dem zu
bedienenden Gerät zugeordneten Infrarotempfänger
empfangen werden.
[0016] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist vor-
gesehen, daß man mehrere zu bedienende Geräte mit
dem Funkempfänger und dem Infrarotsender koppelt
und mittels der mobilen Bedienungseinheit drahtlos
steuert. Eine derartige Ausgestaltung hat den Vorteil,
daß mittels einer einzigen Bedienungseinheit mehrere
medizinische Geräte wahlweise drahtlos steuerbar
sind.
[0017] Vorzugsweise verbindet man den Funkemp-
fänger und den Infrarotsender über eine BUS-Verbin-
dung miteinander, wobei man an die BUS-Verbindung
eine zentrale Steuereinheit sowie das mindestens eine
zu bedienende Gerät anschließt. Die BUS-Verbindung
kann beispielsweise in Form elektrischer Leitungen
oder auch in Form von Lichtleitern erfolgen. Der Einsatz
einer BUS-Verbindung ermöglicht es, eine Vielzahl me-
dizinischer Geräte an den Funkempfänger und den In-
frarotsender anzuschließen, mit deren Hilfe die Geräte
von der mobilen Bedienungseinheit ferngesteuert be-

dienbar sind.
[0018] Von besonderem Vorteil ist es, wenn man min-
destens ein zu bedienendes Gerät über eine Infrarot-
verbindung mit dem Infrarotsender koppelt. Bei einer
derartigen Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens weist der Infrarotsender eine doppelte Funktion
auf. Zum einen dient er der Aussendung eines Kontroll-
signales, das von der mobilen Bedienungseinheit emp-
fangen wird und eine Anwesenheitskontrolle der mobi-
len Bedienungseinheit ermöglicht. Zum anderen kann
mittels des Infrarotsenders zumindest ein zu bedienen-
des medizinisches Gerät über eine Infrarotverbindung
gesteuert werden. Als zu bedienendes Gerät kann hier-
bei vorzugsweise ein Operationstisch zum Einsatz kom-
men. Dieser weist üblicherweise eine höhenverstellbare
Tragsäule sowie eine Operationstischplatte mit minde-
stens einem schwenkbar gelagertem Tischplattenele-
ment auf. Üblicherweise läßt sich der Operationstisch
mittels einer motorischen Antriebseinheit verstellen. Die
Ansteuerung der Antriebseinheit kann über die Infrarot-
verbindung zwischen dem Infrarotsender und dem Ope-
rationstisch erfolgen, wobei der Infrarotsender seiner-
seits vorzugsweise über eine BUS-Verbindung mit dem
Funkempfänger und gegebenenfalls mit weiteren zu be-
dienenden medizinischen Geräten verbunden ist.
[0019] Besonders günstig ist es, wenn man von dem
Infrarotsender über die Infrarotverbindung an die Bedie-
nungseinheit Daten zum Aufbau der Funkverbindung
zwischen der Bedienungseinheit und dem Funkempfän-
ger überträgt. Eine derartige Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens hat den Vorteil, daß bei der
Inbetriebnahme der mobilen Bedienungseinheit zu-
nächst zwischen dem Infrarotsender und der Bedie-
nungseinheit Daten übertragen werden können, die den
anschließenden Aufbau der Funkverbindung zwischen
der Bedienungseinheit und dem Funkempfänger er-
möglichen. So kann beispielsweise über die Infrarotver-
bindung eine Synchronisation des Funksenders der Be-
dienungseinheit mit dem Funkempfänger erfolgen.
Nach erfolgter Synchronisation kann dann die Funkver-
bindung zwischen der Bedienungseinheit und dem
Funkempfänger aufgebaut werden.
[0020] Eine besonders bedienungsfreundliche Fern-
steuerung kann dadurch erzielt werden, daß man von
der Bedienungseinheit über die Funkverbindung
Sprachsignale an den Funkempfänger überträgt. Dies
ermöglicht eine sprachgesteuerte Bedienung des medi-
zinischen Gerätes.
[0021] Die Funksignale können beispielsweise im
DECT-(Digital Enhanced Cordless Telephone-)Verfah-
ren oder im Bluetooth-Verfahren übertragen werden.
[0022] Wie eingangs erwähnt betrifft die Erfindung
außerdem eine Vorrichtung zur Fernsteuerung von min-
destens einem medizinischen Gerät, insbesondere zur
Durchführung des voranstehend genannten Verfah-
rens, wobei die Vorrichtung eine mobile Bedienungsein-
heit aufweist und von der Bedienungseinheit über eine
drahtlose Verbindung Steuersignale an das zu bedie-

3 4



EP 1 480 180 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nende Gerät übertragbar sind.
[0023] Bei einer derartigen Vorrichtung wird die ein-
gangs genannte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß das zu bedienende Gerät mit einem Funk-
empfänger und einem Infrarotsender gekoppelt ist und
die Bedienungseinheit einen Funksender sowie einen
Infrarotempfänger aufweist, wobei Steuerbefehle von
der Bedienungseinheit über eine Funkverbindung an
den Funkempfänger übertragbar sind und wobei Infra-
rotsignale vom Infrarotsender über eine Infrarotverbin-
dung an die Bedienungseinheit übertragbar sind. Wie
bereits erläutert, ermöglicht eine derartige Ausgestal-
tung der Vorrichtung auf kostengünstige Weise eine An-
wesenheitskontrolle der Bedienungseinheit dergestalt,
daß sichergestellt ist, daß sich die Bedienungseinheit
im gleichen Raum befindet wie das zu bedienende me-
dizinische Gerät. Es kann also auf konstruktiv einfache
Weise sichergestellt werden, daß Steuerbefehle der Be-
dienungseinheit nur dann ausgeführt oder ausgesendet
werden, wenn eine Sichtverbindung zu dem zu bedie-
nenden Gerät besteht.
[0024] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist
von der Bedienungseinheit ein Steuerbefehl erst dann
per Funk aussendbar, wenn die Bedienungseinheit zu-
vor ein Infrarotsignal empfangen hat. Hierbei ist es gün-
stig, wenn der Funksender beim Betrieb der Bedie-
nungseinheit so lange gesperrt ist, bis die Bedienungs-
einheit ein Infrarotsignal empfangen hat. So kann bei-
spielsweise vorgesehen sein, daß der Funksender mit
dem Infrarotempfänger gekoppelt ist, wobei der Funk-
sender aufgrund des Empfanges eines Infrarotsignals
durch den Infrarotempfänger selbsttätig zur Übertra-
gung eines Steuerbefehls freigebbar ist.
[0025] Günstig ist es, wenn nach Empfang eines In-
frarotsignales von der Bedienungseinheit selbsttätig ein
Bestätigungssignal aussendbar ist. Wird bei einer der-
artigen Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung von der Bedienungseinheit ein Infrarotsignal des
Infrarotsenders empfangen, so kann von der Bedie-
nungseinheit selbsttätig ein Bestätigungssignal ausge-
sendet werden.
[0026] Vorzugsweise ist ein Steuerbefehl der Bedie-
nungseinheit von dem zu bedienenden Gerät erst aus-
führbar, nachdem von der Bedienungseinheit der Emp-
fang eines Infrarotsignales bestätigt wurde.
[0027] Alternativ oder ergänzend ist es von Vorteil,
wenn die Vorrichtung eine Datenverarbeitungseinheit
aufweist, mit deren Hilfe ein Steuerbefehl der Bedie-
nungseinheit nur dann verarbeitbar ist, wenn die Bedie-
nungseinheit den Empfang eines Infrarotsignales der
Datenverarbeitungseinheit bestätigt hat.
[0028] Günstig ist es, wenn die Infrarotsignale wieder-
holt - vorzugsweise periodisch - aussendbar sind. So
kann beispielsweise vorgesehen sein, daß vom Infra-
rotsender in zeitlichen Abständen von etwa 5 bis 30 s,
vorzugsweise in Abständen von 10 s, eine Infrarot-Kon-
trollsignal aussendbar ist.
[0029] Das den Empfang eines Infrarotsignales be-

stätigende Bestätigungssignal der Bedienungseinheit
ist vorzugsweise per Funk aussendbar.
[0030] Es kann auch vorgesehen sein, daß die Bedie-
nungseinheit einen Infrarotsender umfaßt und das Be-
stätigungssignal in Form eines Infrarotsignales aus-
sendbar ist. Eine derartige Ausgestaltung der Bedie-
nungseinheit ermöglicht eine bidirektionale Infrarotver-
bindung zwischen der Bedienungseinheit und einem
ortsfesten Infrarotmodul mit einem Infrarotsender und
einem Infrarotempfänger.
[0031] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind mehrere
zu bedienende Geräte mit dem Funkempfänger und
dem Infrarotsender gekoppelt und mittels der Bedie-
nungseinheit drahtlos steuerbar.
[0032] Als besonders günstig hat es sich erwiesen,
wenn der Funkempfänger und der Infrarotsender über
eine BUS-Verbindung miteinander verbunden sind, wo-
bei an die BUS-Verbindung eine zentrale Steuereinheit
sowie mindestens ein zu bedienendes medizinisches
Gerät angeschlossen sind. Hierbei kann sowohl eine
drahtlose als auch eine drahtgebundene BUS-Verbin-
dung zum Einsatz kommen, insbesondere eine
BUS-Verbindung mittels elektrischer Leitungen oder
mittels Lichtleiter. Die zentrale Steuereinheit kann als
ortsfest angeordnetes Bedienungspanel ausgestaltet
sein, dem ein Monitor zugeordnet ist, vorzugsweise ein
Flüssigkristall-Monitor. Alternativ kann die zentrale
Steuereinheit einen berührungsempfindlichen Bild-
schirm (touch-screen) aufweisen.
[0033] An die BUS-Verbindung können eine Vielzahl
von medizinischen Geräten angeschlossen werden, die
wahlweise von der zentralen Steuereinheit und von der
mobilen Bedienungseinheit bedienbar sind.
[0034] Als günstig hat es sich erwiesen, wenn minde-
stens ein zu bedienendes medizinisches Gerät über ei-
ne Infrarotverbindung mit dem Infrarotsender gekoppelt
ist. Wie bereits erläutert, weist der ortsfeste Infrarotsen-
der bei einer derartigen Ausgestaltung eine doppelte
Funktion auf, indem er zum einen eine Anwesenheits-
kontrolle der Bedienungseinheit ermöglicht, wobei vom
Infrarotsender an die Bedienungseinheit Infrarotsignale
übertragen werden, und zum anderen ermöglicht der In-
frarotsender bei einer derartigen Ausgestaltung eine
ferngesteuerte Bedienung von mindestens einem me-
dizinischen Gerät, beispielsweise einem Operations-
tisch.
[0035] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sind von dem Infrarotsen-
der über die Infrarotverbindung an die Bedienungsein-
heit Daten übertragbar zum Aufbau einer Funkverbin-
dung zwischen der Bedienungseinheit und dem Funk-
empfänger. Eine derartige Konstruktion ermöglicht es
insbesondere, über die Infrarotverbindung Daten zur
Synchronisation des Funksenders der Bedieneinheit
mit dem ortsfesten Funkempfänger zu übertragen. Ins-
besondere bei der Übertragung der Funksignale im
Bluetooth-Verfahren ist eine derartige Ausgestaltung
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der erfindungsgemäßen Vorrichtung von Vorteil.
[0036] Eine besonders einfache Bedienung des min-
destens einen medizinischen Gerätes kann dadurch er-
folgen, daß dem Funkempfänger ein Spracherken-
nungsmodul zugeordnet ist, denn dies ermöglicht es,
von der Bedienungseinheit Sprachsignale zur Fern-
steuerung des medizinischen Gerätes zu übertragen.
Derartige Spracherkennungsmodule sind dem Fach-
mann bekannt.
[0037] Günstig ist es hierbei, wenn die mobile Bedie-
nungseinheit ein Mikrofon aufweist. Die Bedienungsein-
heit kann beispielsweise nach Art eines sogenannten
Headsets ausgestaltet sein.
[0038] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Be-
dienungseinheit über eine bidirektionale Funkverbin-
dung mit dem zu bedienenden Gerät verbindbar ist.
Dies ermöglicht eine Rückmeldung beispielsweise von
Zustandsdaten des zu bedienenden Gerätes per Funk-
signal an die Bedienungseinheit.
[0039] Besonders günstig ist es, wenn die Funkver-
bindung zwischen der Bedienungseinheit und dem zu
bedienenden Gerät als Funk-Netzwerk-Verbindung
(wireless LAN) ausgestaltet ist.
[0040] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung.
Es zeigen:

Figur 1: eine Prinzipdarstellung einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Fernbedienung ei-
nes medizinischen Gerätes und

Figur 2: ein Blockschaltbild einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zur Fernsteuerung mehre-
rer medizinischer Geräte.

[0041] In Figur 1 ist schematisch eine insgesamt mit
dem Bezugszeichen 10 belegte Vorrichtung zur Fern-
steuerung eines medizinischen Gerätes 12 dargestellt.
Bei letzterem kann es sich beispielsweise um einen
Operationstisch mit einer höhenverstellbaren Tragsäule
und einer verschwenkbaren Tischplatte handeln.
[0042] Das zu bedienende medizinische Gerät 12 ist
mit einem ortsfesten Funkmodul 14 gekoppelt sowie mit
einem ortsfesten Infrarotmodul 16. Die Kopplung erfolgt
bei der in Figur 1 dargestellten Ausführungsform über
Verbindungsleitungen 15 bzw. 17, es könnte jedoch
auch eine drahtlose Verbindung zum Einsatz kommen
oder eine Verbindung mittels Lichtleiter. Außerdem
kann vorgesehen sein, daß das medizinische Gerät 12
an eine BUS-Verbindung zwischen dem Funkmodul 14
und dem Infrarotmodul 16 angeschlossen ist.
[0043] Das Funkmodul 14 umfaßt einen ortsfesten
Funkempfänger 18. Außerdem kann es, dies ist in Figur
1 gestrichelt dargestellt, einen ortsfesten Funksender
19 aufweisen.
[0044] Das Infrarotmodul 16 weist einen ortsfesten In-
frarotsender 21 auf, zusätzlich kann das Infrarotmodul

16 einen in Figur 1 gestrichelt dargestellten Infrarotemp-
fänger umfassen.
[0045] Die in Figur 1 dargestellte Fernsteuervorrich-
tung 10 umfaßt außerdem eine mobile Bedienungsein-
heit 25 mit einem mobilen Funkmodul 27 und einem mo-
bilen Infrarotmodul 29. Das Funkmodul 27 weist einen
mobilen Funksender 31 auf und kann zusätzlich, dies
ist in Figur 1 gestrichelt dargestellt, einen mobilen Funk-
empfänger 32 umfassen.
[0046] Das Infrarotmodul 29 der mobilen Bedie-
nungseinheit 25 weist einen mobilen Infrarotempfänger
34 auf und kann zusätzlich mit einem in Figur 1 gestri-
chelt dargestellten mobilen Infrarotsender 35 ausge-
stattet sein.
[0047] Zur Eingabe von Steuerbefehlen kann die Be-
dienungseinheit 25 beispielsweise eine an sich bekann-
te und deshalb in der Zeichnung nicht dargestellte Ta-
statur aufweisen. Steuerbefehle können vom mobilen
Funksender 31 über eine Funkverbindung 37 an den
ortsfesten Funkempfänger 18 übertragen werden, der
über die Verbindungsleitung 15 mit dem zu bedienen-
den medizinischen Gerät 12 verbunden ist.
[0048] Um sicherzustellen, daß sich die mobile Bedie-
nungseinheit 25 im gleichen Raum befindet wie das zu
bedienende medizinische Gerät 12, können vom ortsfe-
sten Infrarotsender 21 über eine Infrarotverbindung 39
Infrarotsignale an den mobilen Infrarotempfänger 34 der
Bedienungseinheit 25 übertragen werden.
[0049] Der Empfang der vom ortsfesten Infrarotsen-
der ausgesendeten Infrarotsignale kann die mobile Be-
dienungseinheit 25 entweder über die Funkverbindung
37 bestätigen. Alternativ kann vorgesehen sein, daß der
Empfang der Infrarotsignale durch Aussenden eines in-
fraroten Bestätigungssignales mittels des mobilen Infra-
rotsenders 35 erfolgt.
[0050] Der kombinierte Einsatz der Funkverbindung
37 und der Infrarotverbindung 39 ermöglicht es also,
daß Steuersignale mit hoher Datenübertragungsrate
von der mobilen Bedienungseinheit 25 an das zu bedie-
nende medizinische Gerät 12 übertragen werden kön-
nen, wobei jedoch durch den Einsatz der Infrarotverbin-
dung 39 sichergestellt ist, daß zwischen der Bedie-
nungseinheit 25 und dem zu bedienenden medizini-
schen Gerät 12 eine Sichtverbindung besteht. Die Be-
dienungseinheit 25 kann derart ausgestaltet sein, daß
Steuerbefehle über die Funkverbindung 37 nur dann
übertragen werden können, wenn zuvor ein Infrarotsi-
gnal empfangen wurde. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, daß der Aufbau der Funkverbindung 37 mit
Hilfe von Daten erfolgt, die vom ortsfesten Infrarotsen-
der 21 an den mobilen Infrarotempfänger 34 der Bedie-
nungseinheit 25 übertragen wurden.
[0051] In Figur 2 ist schematisch eine erfindungsge-
mäße Fernsteuervorrichtung 50 dargestellt mit einer
mobilen Bedienungseinheit 52 zur drahtlosen Steue-
rung mehrerer medizinischer Geräte 54, 56 und 58.
Beim medizinischen Gerät 54 kann es sich beispielswei-
se um einen Operationstisch handeln, während die Ge-
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räte 56 und 58 zum Beispiel als Hochfrequenz-Chirur-
giegerät bzw. endoskopisches Gerät ausgebildet sein
können.
[0052] Entsprechend der voranstehend erläuterten
Bedienungseinheit 25 weist auch die Bedienungsein-
heit 52 ein Funkmodul 60 mit einem Funksender 61 auf,
wobei ergänzend ein in Figur 2 gestrichelt dargestellter
Funkempfänger 62 vorgesehen sein kann. Außerdem
umfaßt die Bedienungseinheit 52 ein Infrarotmodul 64
mit einem Infrarotempfänger 65, wobei ergänzend ein
in Figur 2 gestrichelt dargestellter Infrarotsender 66 zum
Einsatz kommen kann.
[0053] Die Bedienungseinheit 52 steht über eine
Funkverbindung 68 mit einem ortsfesten Funkmodul 70
in Verbindung, das einen ortsfesten Funkempfänger 71
umfaßt und zusätzlich einen in Figur 2 gestrichelt dar-
gestellten Funksender 72 aufweisen kann.
[0054] Die Bedienungseinheit 52 unterscheidet sich
von der voranstehend unter Bezugnahme auf die Figur
1 erläuterte Bedienungseinheit 25 dadurch, daß sie zu-
sätzlich ein Mikrofon 74 aufweist, so daß ein Benutzer
Sprachsignale eingeben kann, die über die Funkverbin-
dung 68 an das ortsfeste Funkmodul 70 übertragen wer-
den. Das Funkmodul 70 steht mit einem Spracherken-
nungsmodul 76 in elektrischer Verbindung, das seiner-
seits an ein BUS-System 78 angeschlossen ist, an das
wiederum eine ortsfeste zentrale Steuereinheit 80, ein
ortsfestes Infrarotmodul 82 sowie die zu bedienenden
medizinischen Geräte 56 und 58 angeschlossen sind.
[0055] Die zentrale Steuereinheit 80 weist einen Mo-
nitor 84 auf sowie eine Tastatur 86, über die ein Benut-
zer Steuerbefehle eingeben kann. Am Monitor 84 kann
der Zustand der an das BUS-System angeschlossenen
Geräte 54, 56 und 58 sowie der Zustand der Bedie-
nungseinheit 53 angezeigt werden. Statt der Tastatur 86
und des Monitors 84 kann die zentrale Steuereinheit 80
auch einen berührungsempfindlichen Bildschirm
(touch-screen) aufweisen, der sowohl der Zustandsan-
zeige als auch der Eingabe von Steuerbefehlen dient.
[0056] Das ortsfeste Infrarotmodul 82 weist entspre-
chend dem voranstehend unter Bezugnahme auf die Fi-
gur 1 dargestellten Infrarotmodul 16 einen ortsfesten In-
frarotsender 88 auf und kann zusätzlich einen in Figur
2 gestrichelt dargestellten Infrarotempfänger 89 umfas-
sen. Mittels des ortsfesten Infrarotsenders 88 und ge-
gebenenfalls ergänzend durch den ortsfesten Infraro-
tempfänger 89 kann zwischen dem ortsfesten Infrarot-
modul 82 und der mobilen Bedienungseinheit 52 eine
gegebenenfalls bidirektional ausgestaltete Infrarotver-
bindung 91 ausgebildet werden, über die Infrarotsignale
vom ortsfesten Infrarotsender 88 an die mobile Bedie-
nungseinheit 52 übertragen werden können. Diese In-
frarotsignale dienen vorrangig der Anwesenheitskon-
trolle der mobilen Bedienungseinheit 52 dergestalt, daß
sichergestellt ist, daß sich die Bedienungseinheit in dem
Raum befindet, in dem auch die zu bedienenden medi-
zinischen Geräte 54, 56 und 58 angeordnet sind.
[0057] Während die zu bedienenden medizinischen

Geräte 56 und 58 unmittelbar an das BUS-System 58
angeschlossen sind und somit wahlweise von der zen-
tralen Steuereinheit 80 oder über das ortsfeste Funk-
modul 70 und das Spracherkennungsmodul 76 von der
mobilen Bedienungseinheit 52 angesteuert werden
können, kann das medizinische Gerät 54 über eine wei-
tere Infrarotverbindung 93 unter Einsatz des ortsfesten
Infrarotsenders 88 gesteuert werden, der wiederum
über das BUS-System 78 sowohl mit der zentralen
Steuereinheit 80 als auch mit der mobilen Bedienungs-
einheit 82 verbunden ist. Zum Empfang der über die In-
frarotverbindung 93 bereitgestellten infraroten Steuer-
signale weist das medizinische Gerät 54 einen Infraro-
tempfänger 95 auf.
[0058] Während des Betriebes der Fernsteuervor-
richtung 50 werden vom ortsfesten Infrarotsender 88
periodisch im Abstand von typischerweise 10 s Infrarot-
signale ausgesendet, die von der mobilen Bedienungs-
einheit 52 empfangen werden, die daraufhin vorzugs-
weise per Funk ein Bestätigungssignal aussendet, des-
sen Eingang von der zentralen Steuereinheit 80 über-
wacht wird. Über die Funkverbindung 68 von der mobi-
len Bedienungseinheit 52 ausgesandte Steuerbefehle
werden von der zentralen Steuereinheit 80, die eine Da-
tenverarbeitungseinheit aufweist, nur dann freigege-
ben, wenn die Bedienungseinheit 52 den Empfang der
periodisch ausgesandten Infrarotsignale bestätigt. Al-
ternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein, daß
Steuerbefehle von dem Funksender 61 nur dann aus-
sendbar sind, wenn der Infrarotempfänger 65 ein Infra-
rotsignal empfangen hat. Mittels der erfindungsgemä-
ßen Ausgestaltung ist sichergestellt, daß die Bedienung
der Geräte 54, 56 und 58 mittels der mobilen Bedie-
nungseinheit 52 nur dann erfolgen kann, wenn zwi-
schen dem ortsfesten Infrarotmodul 82 und der Bedie-
nungseinheit 52 eine Sichtverbindung besteht und sich
demzufolge die Bedienungseinheit 52 im selben Raum
wie die Geräte 54, 56 und 58 befindet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Fernsteuerung von mindestens ei-
nem medizinischen Gerät, wobei man das zu be-
dienende medizinische Gerät mittels einer mobilen
Bedienungseinheit drahtlos steuert, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man das zu bedienende Gerät
mit einem Funkempfänger und einem Infrarotsen-
der koppelt und die mobile Bedienungseinheit mit
einem Funksender und einem Infrarotempfänger
ausstattet, und daß man von der mobilen Bedie-
nungseinheit Steuerbefehle über eine Funkverbin-
dung an den Funkempfänger überträgt und von
dem Infrarotsender Infrarotsignale über eine Infra-
rotverbindung an die mobile Bedienungseinheit
überträgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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zeichnet, daß Steuersignale erst dann per Funk
von der Bedienungseinheit an den Funkempfänger
übertragbar sind, wenn die Bedienungseinheit zu-
vor ein Infrarotsignal empfangen hat.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man nach dem Empfang eines
Infrarotsignales von der Bedienungseinheit ein Be-
stätigungssignal aussendet und daß man Steuer-
befehle zur Bedienung des medizinischen Gerätes
erst dann ausführt, wenn der Empfang von Infrarot-
signalen von der Bedienungseinheit bestätigt wur-
de.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man wiederholt Infrarotsignale
an die Bedienungseinheit überträgt und überwacht,
ob die Bedienungseinheit den Empfang von Infra-
rotsignalen bestätigt.

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man das Bestätigungssignal
als Funksignal aussendet.

6. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß man die Bedienungseinheit mit
einem Infrarotsender ausstattet und das Bestäti-
gungssignal in Form eines Infrarotsignales aussen-
det.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß man mehrere
zu bedienende medizinische Geräte mit dem Funk-
empfänger und dem Infrarotsender koppelt und mit-
tels der mobilen Bedienungseinheit drahtlos steu-
ert.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß man den
Funkempfänger und den Infrarotsender über eine
BUS-Verbindung miteinander verbindet, wobei man
an die BUS-Verbindung eine zentrale Steuereinheit
sowie mindestens ein zu bedienendes medizini-
sches Gerät anschließt.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß man minde-
stens ein zu bedienendes Gerät über eine Infrarot-
verbindung mit dem Infrarotsender koppelt.

10. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß man von dem
Infrarotsender über die Infrarotverbindung an die
Bedienungseinheit Daten überträgt zum Aufbau der
Funkverbindung zwischen der Bedienungseinheit
und dem Funkempfänger.

11. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-

che, dadurch gekennzeichnet, daß man von der
Bedienungseinheit über die Funkverbindung
Sprachsignale an den Funkempfänger überträgt.

12. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß man die Funk-
signale im DECT- oder im Bluetooth-Verfahren
überträgt.

13. Vorrichtung zur Fernsteuerung von mindestens ei-
nem medizinischen Gerät, insbesondere zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem der voranste-
henden Ansprüche, mit einer mobilen Bedienungs-
einheit (25; 52), wobei von der Bedienungseinheit
(25; 52) über eine drahtlose Verbindung Steuersi-
gnale an das zu bedienende Gerät (12; 54, 56, 58)
übertragbar sind, dadurch gekennzeichnet, daß
das zu bedienende Gerät (12; 54, 56, 58) mit einem
Funkempfänger (18; 71) und einem Infrarotsender
(21; 88) gekoppelt ist und die Bedienungseinheit
(25; 52) einen Funksender (31; 61) sowie einen In-
frarotempfänger (34; 65) aufweist, wobei Steuerbe-
fehle von der Bedienungseinheit (25; 52) über eine
Funkverbindung (37; 68) an den Funkempfänger
(18; 71) übertragbar sind und wobei Infrarotsignale
vom Infrarotsender (21; 88) über eine Infrarotver-
bindung (39; 91) an die Bedienungseinheit (25; 52)
übertragbar sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daß von der Bedienungseinheit (25; 52)
ein Steuerbefehl erst dann per Funk aussendbar ist,
wenn die Bedienungseinheit (25; 52) zuvor ein In-
frarotsignal empfangen hat.

15. Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch
gekennzeichnet, daß nach Empfang eines Infra-
rotsignales von der Bedienungseinheit (25; 52)
selbsttätig ein Bestätigungssignal aussendbar ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15 dadurch gekenn-
zeichnet, daß ein Steuerbefehl der Bedienungs-
einheit (25; 52) von dem zu bedienenden Gerät (12;
54, 56, 58) erst ausführbar ist, nachdem von der Be-
dienungseinheit (25; 52) der Empfang eines Infra-
rotsignales bestätigt wurde.

17. Vorrichtung nach Anspruch 13, 14 oder 15, da-
durch gekennzeichnet, daß die Infrarotsignale
wiederholt übertragbar sind.

18. Vorrichtung nach Anspruch 15, 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, daß das Bestätigungssi-
gnal per Funk aussendbar ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 15, 16 oder 17, da-
durch gekennzeichnet, daß die Bedienungsein-
heit (25; 52) einen Infrarotsender (35; 66) umfaßt
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und das Bestätigungssignal in Form eines Infrarot-
signales aussendbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, daß mehrere zu bedie-
nende Geräte (54, 56, 58) mit dem Funkempfänger
(71) und dem Infrarotsender (88) gekoppelt sind
und mittels der Bedienungseinheit (52) drahtlos
steuerbar sind.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, daß der Funkempfän-
ger (71) und der Infrarotsender (88) über eine
BUS-Verbindung (78) miteinander verbunden sind,
wobei an die BUS-Verbindung (78) eine zentrale
Steuereinheit (80) sowie mindestens ein zu bedie-
nendes medizinisches Gerät (56, 58) angeschlos-
sen sind.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein zu
bedienendes Gerät (54) über eine Infrarotverbin-
dung (93) mit dem Infrarotsender (88) gekoppelt ist.

23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, daß von dem Infrarot-
sender (88) über die Infrarotverbindung an die Be-
dienungseinheit (52) Daten übertragbar sind zum
Aufbau der Funkverbindung (68) zwischen der Be-
dienungseinheit (52) und dem Funkempfänger (71).

24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, daß dem Funkempfän-
ger (71) ein Spracherkennungsmodul (76) zugeord-
net ist.

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Bedienungseinheit (52) ein Mi-
krofon (74) aufweist.

26. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, daß die Bedienungs-
einheit (25; 52) über eine bidirektionale Funkverbin-
dung (37; 86) mit dem zu bedienenden Gerät (12;
54, 56, 58) verbindbar ist.

27. Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Funkverbindung (37; 68) als
Funk-Netzwerk-Verbindung ausgestaltet ist.
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